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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Invacare GmbH, Alemannenstr. 10, 88316 Isny/Germany

1.  ALLGEMEINES
1.1. Allen mit uns geschlossenen Kaufverträgen sowie sämtlichen Leistungen 
und Lieferungen liegen diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrunde. 
Abweichende Bedingungen des Kunden, die wir nicht ausdrücklich schriftlich 
anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrück-
lich schriftlich oder mündlich widersprechen. Im Rahmen einer laufenden 
Geschäftsverbindung gelten diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen für 
jeden einzelnen Vertrag, auch ohne jeweils ausdrückliche Einbeziehung, als 
vereinbart.

1.2.  Alle Abänderungen, Nebenabreden etc. bedürfen der Schriftform. Eine 
Vereinbarung, durch die von dem Schriftformerfordernis abgewichen wer-
den soll, bedarf ihrerseits der Schriftform.

2.  ANGEBOTE
Unsere Angebote sind stets freibleibend. Wir behalten uns Leistungsände-
rungen zu jedem Zeitpunkt der  Vertragsbeziehung vor, soweit sie unter 
Abwägung aller Umstände für den Kunden zumutbar sind. Qualitätsver-
besserungen bei Material, Verpackung und Maßung sind jederzeit zuläs-
sig.  Abmessungen, Gewichte, Zusammensetzungen, Mengenangaben und 
sonstige technische Daten, die von uns abgegeben werden, verstehen sich 
mit den üblichen Abweichungen. Der Kunde ist als unser  Vertragspartner an 
ein von ihm abgegebenes Angebot zum Abschluss eines Vertrages 4 Wochen 
gebunden. Bei angenommenen Aufträgen sind die Preise fest, jedoch behal-
ten wir uns vor, bei eintretender Lohn-, Fracht- oder Steuererhöhung sowie 
bei Preissteigerungen der Unterlieferanten einen entsprechend angemes-
senen Aufschlag vorzunehmen. Die Preise verstehen sich grundsätzlich ab 
Werk, zuzüglich jeweils geltender Mehrwertsteuer und Spesen.  

2.1 KOSTENVORANSCHLAG
Ein Kostenvoranschlag wird nur auf Grund eines gesonderten Auftrages 
erteilt.
Wir behalten uns vor, bei Nicht-Auftragserteilung einen Kostenanteil für den 
erstellten Kostenvoranschlag zu erheben.
Für eine erneute Anforderung eines bestehenden Kostenvoranschlags wäh-
rend eines Aktionszeitraumes des entsprechenden Produktes behalten wir 
uns vor, eine Aufwandspauschale zu berechnen.

2.2 BEGLEITETE ANPASSUNG
Für begleitete Anpassungen vor Ort durch Mitarbeiter von Invacare werden 
nachfolgende Aufwandspauschalen erhoben:
• �Aufwandspauschale für begleitete Anpassung bei Aktiv-Rollstühlen, Sport-
Rollstühlen oder bei Handbikes: 150,– € netto

• �Servicepauschale bei Programmierung von Elektro-Rollstühlen oder Elek-
tromobilen (Scooter): 150,– € netto

• �Servicepauschale bei Aufmaß vor Ort für die Anpassung eines Badewan-
nenlifters oder eines anderen Produktes aus dem Bereich der Hilfsmittel 
für Bad und WC: 150,– € netto

2.3 DEMOSTELLUNGEN
Auf Wunsch werden dem Fachhändler nach Verfügbarkeit Demoprodukte 
bzw. Leihmaterial (Hilfsmittel, mobile Messestände etc.) für den Zeitraum 
von bis zu 6 Wochen zur Verfügung gestellt. Bei der Demostellung ver-
ursachte Schäden werden nach Rücklieferung in Höhe des entstandenen 
Schadens in Rechnung gestellt. Sollten Demoprodukte nicht innerhalb 6 
Wochen an Invacare zurückgesendet werden, werden die Demoprodukte 
berechnet.

3. LIEFERUNGEN
3.1. Wir sind stets bemüht, die Liefertermine bestmöglich einzuhalten. Die 
von uns genannten Liefertermine können von uns aus unvermeidlichen, 
betriebsbedingten Gründen 14 Tage unter- oder überschritten werden. Bei 
eingetretenem Lieferverzug darf die vom Kunden zu setzende Nachfrist 
nicht kürzer als 14 Arbeitstage sein.

3.2. Beruht der Lieferverzug auf leichter Fahrlässigkeit von uns oder 
unserem Zulieferer, so verlängert sich die Lieferfrist entsprechend. Dauert 
die Lieferverzögerung länger als 3 Monate, ist der Kunde berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten. Sonstige Ansprüche stehen dem Kunden in diesen 
Fällen nicht zu. Die Berufung durch uns auf diese Vereinbarung setzt jedoch 

voraus, dass wir den Kunden rechtzeitig unter Angabe der Gründe über die 
Verlängerung des Liefertermins informieren.

3.3. Im Falle höherer Gewalt und sonstiger unvorhersehbarer, außerge-
wöhnlicher und unverschuldeter Umstände, z. B. bei Materialbeschaf-
fungsschwierigkeiten usw., auch wenn sie beim Vorlieferanten eintreten, 
verlängert sich, wenn wir deshalb an der rechtzeitigen Erfüllung unserer 
Verpflichtung gehindert sind, die Lieferfrist in angemessenem Umfang. Wird 
durch die genannten Umstände die Lieferung oder Leistung unmöglich oder 
unzumutbar, so werden wir von der Lieferverpflichtung frei. Dauert die 
Lieferverzögerung länger als drei Monate an, ist der Kunde berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten.  Verlängert sich die Lieferzeit oder werden wir von 
der Lieferverpflichtung frei, so kann der Kunde hieraus keine Schadenser-
satzansprüche herleiten.  Auf die genannten Umstände können wir uns nur 
berufen, wenn wir den Kunden unverzüglich benachrichtigen.

3.4. Kommt der Kunde mit der Annahme einer Lieferung in Verzug, sind wir 
berechtigt, nach eigenem Ermessen die Ware auf Kosten des Kunden zu 
lagern und zu berechnen oder aber über die Ware anderweitig zu verfügen. 
Ein weitergehender Schadensersatzanspruch aus dem Annahmeverzug wird 
hiervon nicht berührt.

3.5. Gerät der Kunde in Annahmeverzug, so sind wir berechtigt, die bei 
uns durch den Annahmeverzug entstehenden Mehraufwendungen (§ 304 
BGB) aus Gründen der vereinfachten Mehraufwendungsberechnung ohne 
weiteren Nachweis mit 10 % des Lieferungswertes zu berechnen, mit dem 
der Kunde in Annahmeverzug geraten ist. Dem Kunden bleibt der Nachweis 
offen, dass ein geringerer oder kein Schaden entstanden ist. Die Geltendma-
chung von weiteren entstandenen Mehraufwendungen aufgrund des  Annah-
meverzuges des Kunden wird hierdurch nicht berührt.

4.  VERSAND, GEFAHRTRAGUNG, ERFÜLLUNGSORT
4.1. Ist unser Kunde Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, ist Erfül-
lungsort aller vertraglicher Verpflichtungen der Ort unseres Lieferwerkes. 
Wird die Ware auf Wunsch des Kunden an einen anderen Ort als den Erfül-
lungsort versandt (Versendungskauf), geht die Gefahr mit der Übergabe an 
die Transportperson oder mit dem  Verlassen des Werkes auf den Kunden 
über. Dies gilt auch bei Versendung der Ware innerhalb des gleichen Ortes 
und für den Fall, dass wir die Ware mit eigenen Transportmitteln transpor-
tieren.

4.2. Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung oder die 
Abnahme aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, so geht die Gefahr 
ab dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Kunden über. 

4.3. Es wird ausdrücklich vereinbart, dass der Ort unseres liefernden Werkes 
auch dann als Erfüllungsort vereinbart wird, wenn die Lieferung „frei Bestim-
mungsort“ oder „frei Lager“ etc. vereinbart ist. Die Wahl des Transport-
weges und der Transportmittel erfolgt mangels besonderer  Weisung nach 
freiem Ermessen von uns, ohne hierbei zur billigsten und/oder schnellsten 
Verfrachtung verpflichtet zu sein.

5. PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
5.1. Sämtliche Preise verstehen sich ab Werk und für den Fall, dass der Kunde 
Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches ist, zuzüglich der jeweils am 
Liefertag gültigen Mehrwertsteuer rein netto. Für den Fall, dass eine Liefe-
rung „frei Haus“ vereinbart ist, heißt das, dass wir verpflichtet sind, die Ware 
bis an die Rampe des Kunden zu liefern. Bei allen Kunden werden die Kosten 
für Fracht,  Abladung, Bündelung, Verpackung und etwa vereinbarte Neben-
leistungen zusätzlich berechnet. Erfolgt die Abholung durch den Kunden 
beim Werk außerhalb der üblichen Geschäftszeiten, so werden die dadurch 
entstehenden Kosten zusätzlich berechnet.

5.2. Der Kunde trägt die Kosten der Transportversicherung, die Kosten 
der  Verzollung und die Umschlagkosten. Eine Versicherung erfolgt nur auf-
grund besonderen Auftrags und auf Kosten des Kunden.

5.3. Ist nach dem  Vertrag zwischen dem Kunden und uns vorgesehen, dass 
unsere Lieferungen 4 Monate nach  Vertragsabschluss noch nicht abge-
schlossen sind, wird für den Fall einer nachträglichen Veränderung der bei 
Vertragsabschluss maßgeblichen Verhältnisse, insbesondere im Kostensektor, 
unsere jeweils bei Lieferung der Ware gültige Preisliste zugrundegelegt. Bei 
Preiserhöhungen gilt dies nur dann, wenn das Ausmaß der Preiserhöhung mit 
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dem Ausmaß der eingetretenen Veränderung in einem angemessenen, für 
den Kunden nachvollziehbaren und prüfbaren,  Verhältnis steht. Erreicht die 
so wirksam vereinbarte Preiserhöhung eine Höhe von 25 % des ursprünglich 
vereinbarten Preises, so steht dem Kunden ein Rücktritt vom Vertrag zu.

5.4. Falls die Parteien nicht anderslautende Zahlungsbedingungen schriftlich 
vereinbart haben, sind unsere Rechnungen innerhalb von 14 Tagen nach 
Rechnungsdatum ohne Abzüge, ausschließlich per Banküberweisung, zur 
Zahlung fällig. 

5.5. Kommt der Kunde mit der Bezahlung einer Rechnung oder einer verein-
barten Teilzahlung ganz oder teilweise in Verzug, oder leistet er auf einen von 
ihm hingegebenen Scheck oder Wechsel keine Zahlung, so werden unsere 
sämtlichen Forderungen gegenüber dem Kunden zur sofortigen Zahlung 
fällig. Das gleiche gilt, wenn er seine Zahlungen einstellt, überschuldet ist, 
über sein Vermögen das Vergleichs- oder Konkursverfahren eröffnet oder 
die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird oder 
Umstände bekannt werden, die begründete Zweifel an der Kreditwürdigkeit 
des Kunden rechtfertigen.

5.6. Gegenüber Kaufleuten im Sinne des Handelsgesetzbuches berechnen 
wir im Falle verspäteten Zahlungseingangs 8 % Zinsen p. a. aus dem Rech-
nungsbetrag unabhängig vom Verzugseintritt. 

5.7.  Verzugszinsen werden gegenüber Kaufleuten im Sinne des BGB mit 8 % 
p. a. über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank berechnet. 

5.8. Ist die Zahlungsfähigkeit des Kunden nicht mehr gegeben oder ist diese 
gefährdet, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder die  Auslie-
ferung der Ware solange zurückzuhalten, bis der Kunde selbst oder durch 
Dritte eine angemessene Sicherheit geleistet hat.

5.9. Der Kunde darf seine Ansprüche gegen uns auf Lieferung der Ware nicht 
an Dritte abtreten.

5.10. Gegenüber unseren sämtlichen Ansprüchen ist die Aufrechnung aus-
geschlossen, soweit die Forderung des Kunden bestritten wird oder noch 
bestreitbar ist, oder die Forderung noch nicht rechtskräftig festgestellt 
worden ist.

5.11. Zahlungen werden stets zur Begleichung der ältesten fälligen Schuld-
posten zuzüglich der aufgelaufenen Verzugszinsen verwendet.

5.12. Ist der Kunde Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, so ist jedes 
Zurückbehaltungsrecht des Kunden gegenüber unseren Forderungen und 
Ansprüchen ausgeschlossen.

5.13. Im Falle einer Insolvenz sind jegliche Ansprüche aus einer eventuell 
bestehenden Bonusvereinbarung nichtig.

6. EIGENTUMSVORBEHALT
6.1.  Alle von uns gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung 
der die Ware betreffenden Rechnung unser Eigentum.

6.2. Handelt es sich bei dem Kunden um einen Kaufmann im Sinne des 
Handelsgesetzbuches, so bleiben alle von uns gelieferten Waren bis zur voll-
ständigen Bezahlung sämtlicher uns aus der gesamten Geschäftsverbindung 
mit dem Kunden zustehenden Forderungen unser Eigentum.

6.3. Der Kunde ist berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt stehende 
Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern. Für den Fall der 
Weiterveräußerung tritt der Kunde bereits jetzt die ihm aus der Weiterver-
äußerung entstehenden Forderungen und sonstige Ansprüche gegen seine 
Kunden mit allen Nebenrechten in Höhe des Wertes der  Vorbehaltsware an 
uns ab. Wir nehmen diese Abtretung des Kunden schon jetzt an.

6.4. Wir sind auf Verlangen des Kunden zur Zurückübertragung bzw. 
Freigabe der Sicherheiten verpflichtet, soweit der Wert der uns gegebenen 
Sicherheiten die Höhe unserer Forderungen um insgesamt mehr als 20 % 
übersteigt.

6.5. Der Kunde ist zum pfleglichen Umgang mit der unter Eigentumsvorbe-
halt stehenden Ware verpflichtet. Wir haben das Recht, die unter Eigentums-

vorbehalt stehende Ware nach vorheriger Ankündigung jederzeit in Augen-
schein zu nehmen. Der Kunde verpflichtet sich bei der unter Eigentumsvor-
behalt stehenden Ware zur Durchführung regelmäßiger Inspektions- und 
Wartungsarbeiten und der Übernahme der damit verbundenen Kosten.

6.6.  Von Zwangsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die im 
Voraus abgetretenen Forderungen hat der Kunde uns unverzüglich unter Über-
gabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten.

6.7. Der Kunde ist verpflichtet, für die Dauer der Gültigkeit des Eigen-
tumsvorbehalts auf seine Kosten eine Haftpflichtversicherung und eine 
Vollkaskoversicherung abzuschließen und aufrecht zu erhalten und uns diese 
auf  Verlangen nachzuweisen.

6.8. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden im Umgang mit der unter 
Eigentumsvorbehalt stehenden Ware sowie bei Zahlungsverzug ist der 
Kunde auf Anforderung zur Herausgabe der Ware nach Mahnung verpflich-
tet. Unser Herausgabeverlangen stellt dabei keinen Rücktritt vom Vertrag 
dar.

6.9. Wir ermächtigen den Kunden unter Vorbehalt des jederzeitigen Wider-
rufs zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderung bzw. Forderungs-
stelle.

7. GARANTIE / MÄNGELRECHTE
7.1. Wir übernehmen Mängelrechte innerhalb der gesetzlichen Regelung. In 
Erweiterung der gesetzlichen Regelung übernehmen wir ab Lieferung der 
Sache für die von uns gelieferten Produkte eine Garantie von
- �5 Jahren (für den True Track® Antrieb von Elektro-Rollstühlen, Sauerstoff-

Konzentratoren Platinum® S, Platinum® 9, Perfecto2, XPO2 und Vicair® 
Matratzen) 

- �4 Jahren (Anti-Dekubitus Matratzen: Invacare® Softform® Premier, Soft-
form® Premier Glide, Softform® Premier Visco, Softform® Premier 
Active)

- �3 Jahren (für Badewannenlifter, Pflegebetten, die HomeFill® II Füllstation,  
Stratos® Pro und den SOLO2)

- �2 Jahren (für Elektro-Rollstühle, Scooter, Aktiv-Rollstühle, Manuelle Roll-
stühle, alle übrigen Produkte zur Sauerstoff-Therapie ohne Verbrauchsma-
terial, Anti-Dekubitus Produkte, Pumpenaggregat für Invacare® Softform® 
Premier Active, das Handbedienteil bei allen Orca-Badewannenliftern, 
alle übrigen Produkte für Bad, Dusche und WC, Rollatoren und Gehhilfen, 
Patientenlifter und Gurte sowie das Etude® Medley bzw. Etude® Medley 
Select)

- �1 Jahr (für Akkus bei Elektro-Rollstühlen, Scootern und den Konzentra-
toren XPO2 und SOLO2 ausgenommen Verbrauchsmaterial sowie für 
Positionierungshilfen)

- �6 Monaten (für Akkus bei Badewannenliftern, beim Ocean E-Vip und 
Birdie, Austauschteile)

im Sinne des § 443 Abs. I BGB.

Ausgenommen von dieser Garantie sind:
1.) Geräte, deren Seriennummer geändert, entstellt oder entfernt worden 
ist.
2.) Verschleißteile wie beispielsweise Bezüge, Sauger, Bremszüge, Räder, 
Filter, Schläuche oder Verbrauchsmaterialien.
3.) Mängel durch natürliche Abnutzung, Fehlbehandlung, insbesondere 
Mängel durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, Unfälle, fahrlässige 
Beschädigung, Feuereinwirkung, höhere Gewalt und andere Ursachen, die 
außerhalb des Einflussbereiches von uns liegen (dazu zählt der Anschluss 
an falsche Spannung,  Verwendung unzulässiger Überlastungssicherungen, 
Eingriffe von nicht durch uns bevollmächtigte Personen am Gerät, unsach-
gemäße Montage, Umbau des Gerätes).

Für diese Fälle gilt die gesetzliche Mängelhaftung mit der Maßgabe, dass 
Mängelansprüche nach Ablauf von 12 Monaten ab Lieferung der Sache 
verjähren.

7.2. In jedem Falle des Eintritts eines Mangelanspruches gemäß Ziff. 7.1 
haben wir zunächst das Recht, nach unserer Wahl die Beseitigung des Man-
gels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache zu bewirken. Erst wenn 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung fehlgeschlagen oder gescheitert sind, 
hat der Kunde das Recht, Rücktritt vom Vertrag, Minderung des Kaufpreises 
oder Schadensersatz statt Erfüllung zu verlangen. 
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7.3. Bei allen von uns gelieferten Waren verliert der Kunde bei offensicht-
lichen Mängeln sowohl das Garantierecht als auch jegliche Mängelansprüche, 
wenn er uns über die Mängel nicht binnen 14 Tagen nach Eingang der Ware 
schriftlich Mitteilung gemacht hat. Im Falle verborgener Mängel beginnt 
vorstehende Frist mit Erkennung des Mangels. Die schriftliche Rüge muss 
die erkennbaren Symptome nennen. Zur Fristwahrung ist der Eingang der 
Mitteilung bei uns entscheidend. 

7.4. Sowohl im Falle der von uns übernommenen Garantie als auch der 
gesetzlichen Mängelhaftung haften wir nur für die Mangelfreiheit unserer 
Originalware. Nehmen der Kunde oder ein Dritter an dieser Originalware 
Veränderungen gleich welcher Art vor, sind sämtliche Garantie- und Män-
gelansprüche ausgeschlossen, es sei denn, dass zweifelsfrei feststeht, dass 
der vorhandene Mangel mit der vorgenommenen Änderung in keinerlei 
Zusammenhang steht. 

7.5. Bei Lieferung der Ware erhält der Kunde eine ausführliche Gebrauchs-
anweisung. Der Kunde verpflichtet sich, diese Gebrauchsanweisung vor 
dem ersten Gebrauch zu lesen und bei jedem Gebrauch zu berücksichtigen. 
Sämtliche Garantie- und Mängelrechte sind ausgeschlossen, wenn der Man-
gel auf unsachgemäßer Handhabung oder Montage der Ware beruht. Sollte 
der Kunde bezüglich der Handhabung trotz Lektüre der Gebrauchsanwei-
sung noch Fragen haben, kann er diese jederzeit schriftlich an unser Werk 
richten. Eine umgehende Beantwortung sagen wir zu. 

8. SCHADENSERSATZ
8.1. Im Falle grober Fahrlässigkeit sowie in Fällen der Produkthaftung nach 
dem Produkthaftungsgesetz haften wir unbegrenzt auf Schadensersatz. Liegt 
bei der  Verletzung wesentlicher Vertragspflichten lediglich leichte Fahrlässig-
keit vor, so ist der Schadensersatzanspruch des Kunden begrenzt auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden. Im Falle einer unerheblichen 
Pflichtverletzung ist die Schadensersatzhaftung gemäß § 281 Abs. 1 S. 3 BGB 
gänzlich ausgeschlossen. Entsprechendes gilt für die Haftung für Pflichtver-
letzungen unserer Erfüllungsgehilfen. 

8.2. Für alle Schäden aufgrund der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverlet-
zung von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder deren Erfüllungsgehilfen 
beruhen, haften wir jedoch unbeschränkt.

8.3. Jeder Lieferung der Originalware liegt eine ausführliche Gebrauchsan-
weisung bei. Wir übernehmen eine Haftung für eingetretene Schäden im 
vorgenannten Umfang gemäß 8.1. in jedem Fall nur für solche Schäden, die 
bei vertragsgemäßem Gebrauch entsprechend der Gebrauchsanweisung 
entstehen.

8.4. Werden durch den Kunden oder durch Dritte andere als von uns 
freigegebene Ersatz- und Zubehörteile verwendet, übernehmen wir keine 
Produkthaftung für die neu geschaffene Produktkombination. Mängel-/
Garantieansprüche erlöschen.

9. STORNIERUNGEN
Auftragsstornierungen ohne vorher vereinbarte Zustimmung durch Inva-
care sind nicht möglich. Grundsätzlich sind Stornierungen schriftlich zu 
erfolgen. Bei erfolgter Zusage werden für die Stornierung folgende Auf-
wandspauschalen berechnet:
• Bei Standard- oder Fertigprodukten: 5% des Warenwertes
• Bei konfigurierten Produkten: 10% des Warenwertes.

9.1. RETOUREN
Vor der Rücksendung von Waren ist es erforderlich, eine Rücksendenum-
mer (CA-Nr.) zu erfragen. Bei unaufgefordert eingesandten Waren und bei 
durch den Kunden verursachten Fehlbestellungen sowie bei Rücksendungen 
ohne berechtigten Reklamationsgrund behalten wir uns vor, die Rücknahme 
der  Ware zu verweigern und unfrei zurückzusenden. Bei Rücksendung von 
Waren an einen falschen Standort behalten wir uns vor, einen Frachtko-
stenanteil zu erheben. Ersatzteile und Fertigware können nur innerhalb von 
drei Wochen ab Lieferdatum zurückgenommen werden: Zurückgesandte 
Ersatzteile und Fertigwaren müssen originalverpackt und neuwertig sein. 
Die Verpackung muss mit dem Originalaufkleber versehen sein und sich 
in einem wiederverkaufsfähigen Zustand befinden. Zurückgesandte Ware 
muss „frei Haus“ angeliefert werden. Rückgesandte Produkte müssen sich in 
gereinigtem Zustand befinden, da sonst keine Bearbeitung stattfinden kann. 

Artikel, die nicht mehr Teil des aktuellen Produktprogrammes sind, sowie 
Sonderanfertigungen und Artikel, deren Netto-Warenwert 50,– Euro nicht 
übersteigen, sind von der Rückgabe ausgeschlossen. Vormontierte und konfi-
gurierte Komponenten/Produkte sind von der Rücknahme ausgeschlossen.

9.2. ABHOLUNGEN
Ist aufgrund von Umständen, die der Kunde zu vertreten hat, eine erneute 
Beauftragung von Abholungen durch unseren Spediteur nötig, werden die 
dafür entstandenen Kosten in voller Höhe weiterbelastet.

10. WIEDEREINLAGERUNGSGEBÜHR
Für die in Einzelfällen zugesagte Rücknahme von durch den Kunden ver-
ursachten Fehlbestellungen berechnen wir als Nichterfüllungsschaden und 
Wiedereinlagerungsgebühr einen Betrag in Höhe von 20% des Netto-
Warenwerts, mindestens jedoch 15,– Euro.

11. MINDESTBESTELLVOLUMEN, BEARBEITUNGSGEBÜHR EINZELAB-
NAHME
Ein Mindermengenzuschlag wird nicht berechnet. Bei Einzelabnahme von 
sogenannten Gebindeprodukten wird eine Aufwandspauschale in Höhe von 
15,– € berechnet.

12. FRACHTKOSTEN
Unsere Preise verstehen sich grundsätzlich ab Werk.  Abhängig vom Netto-
Warenwert werden pro Auftrag Frachtkosten in nachfolgend genannter 
Höhe berechnet.

Netto-Auftragswert	Frachtkosten
Ab 500,– €	 frachtfrei
200,- bis 500,– €	 12,90 €
100,- bis 200,– €	 17,90 €
Unter 100,– €	 22,90 €

Die genannten Frachtkosten gelten für alle Lieferungen innerhalb von 
Deutschland, es sei denn, individuelle Konditionsvereinbarungen weisen 
eine abweichende Regelung aus. In alle übrigen Regionen liefern wir stets 
ab Werk, es sei denn, in den Konditionsvereinbarungen sind abweichende 
Regelungen getroffen. 
Aufwendungen für Expresslieferungen werden mit 25,90 € berechnet.  
Anfallende Frachtkosten für Reparaturrücksendungen und Frachtaufschläge 
für Inselfrachten werden in voller Höhe weiterbelastet.

13. ENTSORGUNG
Die Entsorgung und Verwertung von Verpackungen und Altgeräten muss 
entsprechend den gesetzlich geltenden Bestimmungenen erfolgen. Unter 
das ElektroG bzw. BattG fallende Geräte sind entsprechend gekennzeichnet. 
Unsere WEEE-Registriernummer lautet: DE13446763.

14. RÜCKGRIFFSANSPRUCH
Die gesetzlichen Rückgriffsansprüche des Kunden im Sinne der §§ 478 ff.  
BGB bestehen nur, wenn der Kunde mit seinem Abnehmer keine über die 
gesetzlichen oder die von uns im Verhältnis zum Kunden gewährten Garantie-  
und Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat.

15. RECHTSWAHL
Die Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und uns unterliegen aus-
schließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

16. GERICHTSSTANDSVEREINBARUNG
16.1 Gerichtsstand für sämtliche, sich zwischen den Parteien unmittelbar 
oder mittelbar aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, 
soweit der Kunde Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches oder juris- 
tische Person des öffentlichen Rechts ist, in Ravensburg.

16.2. Der Gerichtsstand Ravensburg gilt auch für Nichtkaufleute, wenn 
der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertrags-
abschluss seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt aus dem 
Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

Änderungen vorbehalten, Stand 01/12
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